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Stadt Bramsche Vorlage WP 21-26/0385  
Der Bürgermeister Datum: 18.10.2023 
FB 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice Verfasser/in: Hintz, Matthias 
  

Beschlussvorlage 
 
  Öffentl. Sitzung Abstimmungsergebnis 
Beratungsfolge Sitzungsdatum (Ö/N) Dafür Dagegen Enthalt. 

Ausschuss für Feuerwehr und 
Ordnung 

20.11.2023 Ö  

Verwaltungsausschuss 05.12.2023 N  
Rat 07.12.2023 Ö  

 
 
Betreff: Aufwandsentschädigungen Feuerwehr - 1. Änderungssatzung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Bramsche beschließt die 1. Änderung der Satzung über die Gewährung von 
Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz der Ehrenbeamten und sonstigen ehrenamtlich tätigen 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bramsche. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
Das Stadtkommando der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche ist an die Verwaltung mit der Bitte 
herangetreten, die für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf Landkreisebene gezahlten 
Aufwandsentschädigungen zu aktualisieren. Eine pauschale Aufwandsentschädigung für Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen wird in den Fällen gewährt, bei denen kein Verdienstausfall durch den 
Arbeitgeber geltend gemacht wird. Die derzeit gültigen Aufwandsentschädigungen bestehen 
überwiegend seit dem 01.01.2009 und stellen sich wie folgt dar: 
 
 

Lehrgänge auf Landkreisebene Betrag  

Atemschutzgeräteträger 45,00 Euro 

Maschinist 45,00 Euro 

Sprechfunker 45,00 Euro 

Sonstige Lehrgänge 25,00 Euro 

 
Für Lehrgänge auf Landesebene sowie Lehrgänge, die außerhalb des Landkreises Osnabrück 
stattfinden, werden 50,00 € je Lehrgangstag gezahlt. Dieser Betrag soll unverändert bleiben. 
 
Der für die Lehrgangsteilnahmen erforderliche Zeitaufwand ist unterschiedlich und liegt zwischen 6 
und 36 Stunden je Lehrgang. Um eine den jeweiligen Zeitaufwand berücksichtigende 
Aufwandsentschädigung zu erreichen, soll daher zukünftig ein fester Stundensatz in Höhe von 3,00 € 
angesetzt werden.  
 
In der folgenden Tabelle sind die überwiegend besuchten Lehrgänge aufgeführt sowie die bisherige 
und die zukünftige Höhe der Aufwandsentschädigung und zum Vergleich die Sätze von drei anderen 
Gemeinden des Landkreises Osnabrück gegenübergestellt: 
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Lehrgang Stunden Bramsche 
alt 

Bramsche 
neu 

Melle Bersen-
brück 

Wallenhorst 
(1,80 €/h) 

Atemschutz-
geräteträger  

27 45,00 € 81,00 € 41,00 € 60,00 € 48,60 € 

Maschinisten  34 45,00 € 102,00 € 63,00 € 66,00 € 61,20 € 

Sprechfunker  16 45,00 € 48,00 € 29,00 € 34,00 € 28,80 € 

Technische  
Hilfeleistung 

21 25,00 € 63,00 € 22,00 € 48,00 € 37,80 € 

Gefährliche Güter  
und Stoffe Teile A 
bis C 

36 25,00 € 108,00 € 22,00 € 60,00 € 64,80 € 

Personal im 
Einsatzleitwagen 

8 25,00 € 24,00 €   14,40 € 

Kartenkunde 8 25,00 € 24,00 €   14,40 € 

Endanwender-
schulung Digitalfunk 

8 25,00 € 24,00 €   14,40 € 

Tagesseminar 
Vollzugsbeamter 

6 25,00 € 18,00 €   10,80 € 

Fortbildung  
Atemschutz 

8 25,00 € 24,00 €   14,40 € 

Fortbildung 
Jugendfeuerwehr 

8 25,00 € 24,00 €   14,40 € 

 
 
Ausgehend von den für das Jahr 2024 geplanten Lehrgangsteilnahmen würden durch die 
Änderungsregelungen Mehrkosten von ca. 1.000,00 € anfallen. 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
1. Änderungssatzung zur Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigung und 
Auslagenersatz der Ehrenbeamten und sonstigen ehrenamtlich tätigen Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bramsche vom 09. Dezember 2021 
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